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 Veröffentlicht am 30.08.2011

Norm

StVO §Abs2

StPO §43

Rechtssatz

Mit dem Begri4 „bestimmen“ wird zum Ausdruck gebracht, dass der Straßenerhalter mit Wirkung für alle befugten

Benützer einer Verkehrs:äche iSd § 1 Abs 2 StVO auch eine von den Regeln der StVO abweichende Anordnung tre4en

kann. Dabei handelt es sich um keine hoheitlich verfügte Verordnung einer Verwaltungsbehörde, sondern um eine

privatautonome Verkehrsregelung, der mit Rücksicht auf die gesetzliche Ermächtigung gleichwohl rechtsverbindliche

Wirkung zukommt.
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